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Einberufung der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am 30. August 2023, um 11:00 Uhr (MESZ), 
stattfindenden, ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der PERFORMANCE ONE AG 
(„Gesellschaft“) ein.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum 
Aktiengesetz („EGAktG“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Form einer virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) virtuell 
abgehalten. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, S 6, 
35, 68161 Mannheim, Deutschland. 

Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der 
Hauptversammlung.

Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder deren 
Bevollmächtigte am 30. August 2023, ab 11:00 Uhr (MESZ), live im Internet unter der Internetadresse

https://performance.one/hv2023 

im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der 
Aktionäre erfolgt – durch die Aktionäre selbst oder durch Bevollmächtigte - ausschließlich im Wege 
der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter. Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende dieser Einladung. 

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.



Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2022 wurde vom Aufsichtsrat gemäß § 172 AktG am 
12.07.2023 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt und eine Feststellung durch die 
Hauptversammlung entfällt gemäß § 173 Akt. Die Voraussetzungen, unter denen die 
Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hätte, liegen nicht 
vor. Zu diesem Tagungsordnungspunkt ist daher keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 
vorgesehen

Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter https://performance.one/hv2023 zur 
Verfügung.

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des

Vorstands der PERFORMANCE ONE AG für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des 

Aufsichtsrats der PERFORMANCE ONE AG für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2023 die Falk GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Im 
Breitspiel 21, 69121 Heidelberg, zu wählen. 

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie eines Ersatzaufsichtsratsmitglieds

Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. 
August 2023, so dass eine Neuwahl sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich ist. Der 
Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 
11 Ziffer 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 



Gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 11 Ziffer 2 der Satzung der Gesellschaft werden die 
Aufsichtsratsmitglieder höchstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt, bestellt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung 
am 30. August 2023 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

a) Herrn Dr. Yorck Schmidt, Geschäftsführer der AVL List GmbH (Österreich) und Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der PERFORMANCE ONE AG, wohnhaft in Hannover, 

b) Herrn Markus Sauerland, Geschäftsführer der Nomura Financial Products Europe GmbH 
(Deutschland) und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der PERFORMANCE ONE 
AG, wohnhaft in Kronberg, 

c) Herrn Hubertus von Tiele-Winckler, Geschäftsführer der HCMS GmbH & Co.KG (Deutschland) 
und Mitglied des Aufsichtsrats der PERFORMANCE ONE AG, wohnhaft in Düsseldorf.

Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, gemäß § 11 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft 

d) Herrn Dr. Holger Ottleben, General Manager Boehringer Ingelheim Österreich, wohnhaft in 
Berlin, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung als 
Ersatzaufsichtsratsmitglied für alle Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen mit 
der Maßgabe, dass er Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn einer der von der 
Hauptversammlung gewählten Vertreter der Aktionäre im Aufsichtsrat vor Ablauf seiner 
Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, ohne, dass für ihn ein Nachfolger bestellt wurde.

Die Wahlen sollen als Einzelwahl durchgeführt werden.

Für den Fall seiner Wahl beabsichtigt Dr. Yorck Schmidt wieder für den Vorsitz im Aufsichtsrat zu 
kandidieren.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands zur künftigen 
Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von 
Aufsichtsratsmitgliedern

Durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und 
Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften (BGBl. 
I 2022, S. 1166) wurde die virtuelle Hauptversammlung dauerhaft im Aktiengesetz verankert. Nach 
dem neuen § 118a AktG kann die Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen 
vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Versammlungsort als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Um dem 
Vorstand der Gesellschaft zukünftig ausreichend Flexibilität zu gewähren, soll eine entsprechende 
Ermächtigung an den Vorstand erteilt werden. Diese Ermächtigung soll gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben auf fünf Jahre befristet werden. Während der Laufzeit der Ermächtigung wird der Vorstand 



für jede Hauptversammlung neu nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob und unter welchen 
Voraussetzungen diese gegebenenfalls als virtuelle Hauptversammlung einberufen werden soll. 

Die bisherige Satzungsregelung zur Einberufung virtueller Hauptversammlungen in § 19 Ziffer 5 
enthält keine Befristung und muss daher angepasst werden.

Grundsätzlich nehmen die Aufsichtsratsmitglieder physisch an der Hauptversammlung teil. Nach 
§ 118 Abs. 3 und 2 AktG kann die Satzung jedoch bestimmte Fälle vorsehen, in denen eine Teilnahme 
von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 
erfolgen darf. Für Fälle, in denen eine physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder 
nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre, soll die Satzung der Gesellschaft entsprechend ergänzt 
und somit die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern flexibler gestaltet werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

6.1 Beschlussfassung zur Neufassung von § 19 Ziffer 5 

 § 19 Ziffer 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„5. Der Vorstand ist für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Eintragung der am 30. August 2023 von 
der Hauptversammlung beschlossenen Satzungsänderung zur Einführung dieser Ziffer 5 in das 
Handelsregister der Gesellschaft ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
abgehalten werden wird (virtuelle Hauptversammlung).“ 

6.2 Beschlussfassung zur Neufassung von § 19 Ziffer 6

§ 19 der Satzung wird um eine neue Ziffer 6 wie folgt ergänzt:

„6. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen am Ort der Hauptversammlung an 
der Hauptversammlung teilnehmen. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist im Falle der virtuellen 
Hauptversammlung die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung gestattet.“

Es ist beabsichtigt, die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 6.1 und 6.2 getrennt zur 
Abstimmung zu stellen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen 
Genehmigten Kapitals 2023/I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung

Die Hauptversammlung vom 31.08.2022 hat den Vorstand unter Tagesordnungspunkt 5 ursprünglich 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.08.2027 das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 528.762,00 Euro durch Ausgabe neuer 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Von dieser 
Ermächtigung hat die Verwaltung zwischenzeitlich teilweise Gebrauch gemacht, so dass das 
Genehmigte Kapital 2022/I derzeit noch in Höhe von bis zu 491.762,00 Euro besteht.



Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung zur Hauptversammlung 2023 befindet sich die 
Gesellschaft in einem Kapitalerhöhungsverfahren unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2022/I. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 30.08.2023 wird diese Maßnahme voraussichtlich 
abgeschlossen und das erhöhte Grundkapital im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen sein. 
Um über den Zeitpunkt der Hauptversammlung 2023 hinaus für die kommenden Jahre die Flexibilität 
bei der Eigenkapitalfinanzierung zu bewahren, soll die bisherige und zum Zeitpunkt der 
Hauptversammlung teilweise ausgeübte Ermächtigung in dem nicht ausgeübten Umfang aufgehoben 
und ein neues Genehmigtes Kapital 2023/I geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

1. Das von der Hauptversammlung am 31.08.2022 zu Punkt 5 der Tagesordnung beschlossene 
Genehmigtes Kapital 2022/I gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung wird hiermit, soweit noch nicht 
ausgenutzt, im Hinblick auf die Schaffung des neuen Genehmigten Kapital 2023/I unter 
nachfolgenden Absätzen mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen 
Genehmigten Kapitals 2023/I aufgehoben.

2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.08.2028 das 
Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 581.638,00 durch Ausgabe 
von bis zu 581.638 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder 
Sacheinlagen zu erhöhen.

Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von 
einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Erwerb anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

a) um Spitzenbeträge auszugleichen;
b) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der Aktien zum 

Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke 
des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt 
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des 
Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 
berücksichtigen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 
nach jeder Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

3. § 5 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:



„3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.08.2028 das 
Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 581.638,00 durch 
Ausgabe von bis zu 581.638 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 
oder Sacheinlagen zu erhöhen.

Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch 
von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten 
Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Erwerb 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

a) um Spitzenbeträge auszugleichen;
b) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der Aktien 

zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 
Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die 
Gesellschaft erfolgt;

c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, nach jeder Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für 
die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend 
anzupassen.“

Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 7

Zu den Gründen für die Ermächtigungen des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet 
der Vorstand gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 2 Satz 2 AktG folgenden Bericht:

Die Verwaltung schlägt vor, ein neues Genehmigtes Kapital 2023/I in Höhe von EUR 581.638,00 zu 
schaffen und die Verwaltung in bestimmten Fällen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
ermächtigen.

Umfang und Begrenzungen der Ermächtigung

Das bestehende Genehmigte Kapital 2022/I in § 5 Abs. 3 der Satzung läuft am 30.08.2027 aus. Mit 
der vorgeschlagenen Ermächtigung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals über insgesamt 
bis zu EUR 581.638,00 soll dem Vorstand auch für die nächsten fünf Jahre ein flexibles Instrument zur 
Gestaltung der Unternehmenspolitik und/oder der Aufnahme strategischer Partnerschaften 
eingeräumt werden, nachdem die Verwaltung zwischenzeitlich von dieser Ermächtigung teilweise 
Gebrauch gemacht hat und sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung zur 



Hauptversammlung 2023 in einem weiteren Kapitalerhöhungsverfahren unter Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2022/I befindet.

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge

Der Beschlussvorschlag sieht unter anderem vor, dass mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden darf. Dies eröffnet die 
Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung einfache und praktikable Bezugsverhältnisse festzusetzen, 
wenn infolge des Bezugsverhältnisses oder des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien 
gleichmäßig auf die bestehenden Aktionäre verteilt werden können. Die Spitzenbeträge sind im 
Verhältnis zur Gesamtsumme einer Kapitalerhöhung von untergeordneter Bedeutung, der 
Bezugsrechtsauschluss ist somit insoweit erforderlich und angemessen.

Bezugsrechtsausschluss zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum 
Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft

Hierdurch sollen Unternehmensakquisitionen sowie das Eingehen strategischer Partnerschaften 
erleichtert werden. Die Gesellschaft agiert auf dem sich schnell entwickelnden Markt. Hierzu gehört 
es auch, andere Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben bzw. sich an anderen 
Unternehmen zu beteiligen oder mit diesen eine strategische Partnerschaft einzugehen. Im Rahmen 
solcher Akquisitionen bestehen Verkäufer nicht selten darauf, Aktien als Gegenleistung zu erhalten, 
da dies für sie attraktiver sein kann als ein Barverkauf. Die Möglichkeit, Aktien als 
Akquisitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendigen Spielraum, sich bietende 
Erwerbsgelegenheiten schnell und flexibel auszunutzen. Hierfür muss das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen werden können. Da derartige Akquisitionen meist kurzfristig erfolgen, können sie in 
der Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden. 
Es bedarf eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – 
schnell zugreifen kann. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die 
Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine 
Belastung der Liquidität vermieden wird. Zwar kommt es bei einem Bezugsrechtsausschluss zu einer 
Verringerung der Beteiligungsquote der Aktionäre; die Nutzung von Aktien als Akquisitionswährung 
sowie zur Einbringung von Forderungen gegen die Gesellschaft wäre jedoch bei eingeräumtem 
Bezugsrecht nicht möglich. Im Rahmen einer jeden Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er unter Berücksichtigung der 
Interessen der Gesellschaft sowie des Interesses der Aktionäre am Schutz ihrer Beteiligungsquote 
von dem eingeräumten genehmigten Kapital sowie der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
Gebrauch machen wird. Nur wenn den Belangen der Aktionäre gebührend Rechnung getragen wird 
und der Aufsichtsrat dem zustimmt, wird das Kapital der Gesellschaft auf diesem Weg erhöht.

Bezugsrechtsausschluss für Barkapitalerhöhungen bei börsenkursnaher Platzierung

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand 
die Möglichkeit, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gem. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Das 
Volumen der Ermächtigung entspricht 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Diese Ermächtigung 
ermöglicht eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse 
und führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit 



Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für den 
Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form der 
Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, die für die zukünftige Geschäftsentwicklung 
erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu 
können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich 
unterschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz 
Rechnung getragen. Der Vorstand wird den Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen Börsenkurs 
festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und 
sich um eine marktschonende Platzierung der neuen Aktien bemühen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist mit zu 
berücksichtigen.

Pläne für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird 
in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun und der 
Aufsichtsrat wird seine Zustimmung nur erteilen, wenn dies nach pflichtgemäßer Prüfung aus Sicht 
der Organe im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2023/I unterrichten.

Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

1. Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung / Zuschaltung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. August 2023 wird mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats gemäß § 118a AktG i.V.m. § 26n Abs. 1 EGAktG als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten. Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren 
Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 30. August 2023 ab 11:00 Uhr 
(MESZ) im Internet unter

https://performance.one/hv2023 

im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen.

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege 
der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter.

Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre 
(und ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre 
Aktionärsrechte ausüben. Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Einzelheiten hierzu finden sich unten 
im nachfolgenden Abschnitt „2. Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 
virtuelle Hauptversammlung". 



Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, 
dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige durch 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des passwortgeschützten Internetservices 
bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang zur Verfügung.

Beim Betreten der virtuellen Hauptversammlung unter Nutzung des passwortgeschützten 
Internetservices während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 30. August 2023 sind die 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigte elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet. Die 
elektronische Zuschaltung ermöglicht jedoch weder eine Teilnahme an der Versammlung im Sinne 
des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG noch eine Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Teilnahme 
im Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG.

2. Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig angemeldet haben 
und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind.  

Die Anmeldung muss der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache spätestens bis zum 
Ablauf des 23. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform (§ 126b BGB) unter der nachfolgenden 
Adresse oder E-Mail-Adresse

PERFORMANCE ONE AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
E-Mail: performanceone@better-orange.de

oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter 
https://performance.one/hv2023 gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren zugehen.

Die Better Orange IR & HV AG ist für die Anmeldung und die Entgegennahme von Gegenanträgen 
und Wahlvorschlägen die Empfangsbevollmächtigte der Gesellschaft. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im 
Aktienregister eingetragen ist. Für das Recht zur Verfolgung der Hauptversammlung im Internet 
sowie für die Anzahl der einem Aktionär in der virtuellen Hauptversammlung zustehenden 
Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tage der 
Hauptversammlung maßgeblich.

Aus technischen Gründen werden allerdings im Zeitraum vom Ablauf des 23. August 2023 bis zum 
Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sog. 
Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der 
Hauptversammlung dem Stand am Ende des Anmeldeschlusstages, dem 23. August 2023, 24:00 Uhr 
(MESZ) (sog. Technical Record Date). Der Umschreibestopp bedeutet keine Sperre für die Verfügung 
über die Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 23. August 2023 bei 
der Gesellschaft eingehen, können allerdings das Recht zur Teilnahme an der virtuellen 



Hauptversammlung im Internet, die Stimmrechte sowie weitere sich aus dem Aktienbesitz 
ergebende Rechte bis zum Schluss der Hauptversammlung nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich 
insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben das Recht 
zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung, die Stimmrechte und weitere sich aus dem 
Aktienbesitz ergebenden Rechte bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister 
eingetragenen Aktionär.

Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, 
werden daher gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig zu stellen.

Intermediäre, wie insbesondere Kreditinstitute, und Aktionärsvereinigungen sowie diesen gemäß 
§ 135 AktG gleichgestellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen 
nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer 
Vollmacht ausüben. Näheres hierzu regelt § 135 AktG.

Zur Erleichterung der Anmeldung wird den Aktionären, die spätestens am 09. August 2023, 00:00 Uhr 
(MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Mitteilung über die 
Einberufung der virtuellen Hauptversammlung ein Anmeldeformular übersandt. Dieses 
Anmeldeformular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://performance.one/hv2023 zum Download bereit. Es kann zudem kostenfrei bei der 
Gesellschaft z. B. per Mail unter performanceone@better-orange.de angefordert werden.

Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. 
Aktionären, die spätestens am 09. August 2023, 00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft 
eingetragen sind, werden die individuellen Zugangsdaten (Zugangskennung und Zugangspasswort) 
zusammen mit der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung zugesandt. 

Bei Eintragungen in das Aktienregister erst nach diesem Zeitpunkt stehen für die Anmeldung zur 
virtuellen Hauptversammlung jedoch die anderweitig eröffneten Möglichkeiten der Anmeldung zur 
Verfügung. Sofern für die Anmeldung nicht das von der Gesellschaft versandte Formular verwendet 
wird, ist durch eindeutige Angaben für eine zweifelsfreie Identifizierung des sich anmeldenden 
Aktionärs zu sorgen, zum Beispiel durch die Nennung des vollständigen Namens bzw. der 
vollständigen Firma des Aktionärs, der Anschrift und der Aktionärsnummer. Die individuellen 
Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice werden diesen Aktionären nach Eingang 
der Anmeldung bei der Gesellschaft zugesandt.  

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte können ihr Stimmrecht im 
Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) ausüben. Auch im Fall einer Stimmabgabe durch 
elektronische Briefwahl ist ein fristgerechter Zugang der Anmeldung nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich.

Briefwahlstimmen können elektronisch unter Nutzung des unter https://performance.one/hv2023  
zugänglichen passwortgeschützten Internetservices gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis 
zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen 
Hauptversammlung am 30. August 2023 abgegeben, geändert oder widerrufen werden.



Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 
Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der 
elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige 
Dritte können sich der elektronischen Briefwahl bedienen.

4. Stimmrechtsvertretung durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht nicht 
persönlich ausüben möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z.B. durch einen 
Intermediär, insbesondere ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, 
andere Dritte oder einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung gemäß dem vorstehenden Abschnitt 2. 
erforderlich. 

Auch Bevollmächtigte können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im 
Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl (siehe dazu Abschnitt 3.) 
oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft (siehe dazu Abschnitt 5.) ausüben.

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass 
der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Für die Erteilung der Vollmacht, deren Widerruf sowie den Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft genügt grundsätzlich die Textform (§ 126b BGB).

Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung noch ein Stimmrechtsberater oder eine 
diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, kann die 
Vollmacht nach § 17 Abs. 2 Satz 3 der Satzung schriftlich, oder im Wege elektronischer 
Datenübertragung erteilt werden. Gleiches gilt für den Widerruf einer Vollmacht. 

Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. Ein Formular, das zur Vollmachtserteilung verwendet werden kann, wird den Aktionären 
zusammen mit der Mitteilung über die Einberufung der virtuellen Hauptversammlung übersandt. 
Entsprechende Formulare stehen ferner unter https://performance.one/hv2023 zum Download 
bereit.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft spätestens bis zum 28. August 2023, 
24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Postanschrift, E-Mail-Adresse 

PERFORMANCE ONE AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
E-Mail: performanceone@better-orange.de



oder unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter https://performance.one/hv2023 
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren übermittelt, geändert oder widerrufen werden. 
Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten aus technischen Gründen 
ausschließlich unter Nutzung des unter https://performance.one/hv2023 zugänglichen 
passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren erteilt, geändert 
oder widerrufen werden.  

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch 
zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in 
diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den 
vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten 
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder 
einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution gilt § 135 AktG.

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer bzw. eines 
anderen mit diesen durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person, Institution, Unternehmens oder 
Vereinigung besteht ein Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung. 
Möglicherweise verlangen jedoch in diesen Fällen die zu Bevollmächtigenden eine besondere Form 
der Vollmacht, da sie diese gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 135 
Abs. 8 AktG) nachprüfbar festhalten müssen. Die möglicherweise zu beachtenden Besonderheiten 
bitten wir bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen.

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit, sich durch weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Aktionäre, die von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sich gemäß den vorstehenden Bestimmungen 
fristgerecht zur virtuellen Hauptversammlung anmelden (siehe dazu Abschnitt 2.).

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post oder E-
Mail an die vorstehend im Abschnitt „4. Stimmrechtsvertretung durch einen Bevollmächtigten“ 
genannte Anschrift, oder E-Mail-Adresse bis spätestens 28. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), oder 
unter Nutzung des unter https://performance.one/hv2023 zugänglichen passwortgeschützten 
Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der 
Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 30. August 
2023 erteilt, geändert oder widerrufen werden.

Ein entsprechendes Formular für die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird den Aktionären zusammen mit der Mitteilung über die 
Einberufung der virtuellen Hauptversammlung übersandt und steht auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://performance.one/hv2023 zum Download zur Verfügung.

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen 
in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 



Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; 
sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben und sind auch bei erteilter 
Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung vorliegt. Die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen weder im Vorfeld noch während der virtuellen 
Hauptversammlung Weisungen oder Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von 
Anträgen entgegen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 
Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung.

6. Recht der Aktionäre auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den 
Vorstand der Gesellschaft an folgende Adresse zu richten.

PERFORMANCE ONE AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Das Verlangen muss der Gesellschaft gem. § 122 Abs. 2 AktG spätestens bis zum Ablauf des 05. 
August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen sein. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs des 
Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft.

Die betreffenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über das Ergänzungsverlangen halten, wobei § 70 AktG für die 
Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Dabei ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend 
anzuwenden.

7. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 
zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers sowie zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (sofern Gegenstand der 
Tagesordnung) übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an: 

PERFORMANCE ONE AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
E-Mail: antraege@better-orange.de



Die Gesellschaft wird Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu 
einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 
AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter https://performance.one/hv2023 veröffentlichen, 
wenn sie der Gesellschaft spätestens bis zum 15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter der oben 
genannten Adresse, oder E-Mail-Adresse zugehen. Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung kann unter den in 
§ 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen abgesehen werden. Wahlvorschläge von Aktionären 
brauchen zusätzlich zu den Fällen von § 126 Abs. 2 AktG nicht zugänglich gemacht werden, wenn 
diese nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person 
enthalten. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes 
zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft 
ermöglicht, das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen auszuüben, sobald der den 
Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und 
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben dar-
über hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der Videokommunikation Anträge und Wahl-
vorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (vgl. dazu Abschnitt 9.).

8. Einreichung von Stellungnahmen

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach § 130a 
Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege 
elektronischer Kommunikation einzureichen. Dafür steht ihnen mit den entsprechenden 
Zugangsdaten der passwortgeschützte Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://performance.one/hv2023 zur Verfügung. 

Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im 
Dateiformat PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB einzureichen. 

Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär 
bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines 
Namens im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht wird. 

Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens am 24. 
August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen 
der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a 
Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also 
spätestens am 25. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), in dem nur für ordnungsgemäß angemeldete 
Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte mit den entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen 
passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://performance.one/hv2023 zugänglich gemacht. 



Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im 
Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht 
berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu unter 
Abschnitt 7.), die Ausübung des Auskunftsrechts (dazu unter Abschnitt 10.) sowie die Einlegung von 
Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu unter Abschnitt 11.) ist 
ausschließlich auf den in dieser Einladungsbekanntmachung jeweils gesondert beschriebenen Wegen 
möglich.

9. Rederecht

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 
haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. 

Ab Beginn der Hauptversammlung wird über den passwortgeschützten Internetservice auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://performance.one/hv2023 ein virtueller Wortmeldetisch 
geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden können. 

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen (vgl. dazu auch Abschnitt 7.), sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 
Abs. 1 AktG (vgl. dazu auch Abschnitt 10.). 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird im 
passwortgeschützten Internetservice über das System BetterMeeting von Better Orange IR & HV AG 
abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die ihren Redebeitrag über den virtuellen 
Wortmeldetisch anmelden wollen, benötigen für die Zuschaltung des Redebeitrags entweder ein 
nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, Laptop) mit dem installierten Browser Chrome ab Version 89, 
Edge ab Version 88 oder Safari ab Version 13.1 oder ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone oder 
Tablet). Mobile Endgeräte mit ANDROID-Betriebssystem benötigen als installierten Browser Chrome 
ab Version 89; mobile Endgeräte mit iOS-Betriebssystem benötigen als installierten Browser Safari ab 
Version 13.1. Für Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die 
vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von 
Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Personen, die sich über 
den virtuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, werden im 
passwortgeschützten Internetservice für ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält 
sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem 
und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen 
zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.

10. Auskunftsrecht

Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das Auskunftsrecht 
nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, 
also im Rahmen der Ausübung des Rederechts (dazu unter Abschnitt 9.) ausgeübt werden darf. 

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als 
Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Auskunft jedem 
anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu 
geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht 
erforderlich ist. 



Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft verweigert 
wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden 
ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden.

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach § 
131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG außer im Wege der 
Videokommunikation, also im Rahmen des Rederechts und des dafür vorgesehenen Verfahrens (dazu 
unter Abschnitt 9.), auch im Wege der elektronischen Kommunikation über den passwortgeschützten 
Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://performance.one/hv2023 gemäß 
dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten in der 
Hauptversammlung übermitteln können.

11. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der 
Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben das Recht, über den auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://performance.one/hv2023 passwortgeschützten Internetservice gemäß 
den dafür vorgesehenen Verfahren von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 30. August 
2023 an bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung zu erklären. Darüber hinaus haben sie auch im Rahmen ihres Rederechts (dazu 
unter Ziffer 9.) die Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll des Notars zu erklären.

Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen.

12. Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse), erforderliche 
Angaben zu Namensaktien (Ihr Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse sowie die Stückzahl der 
Aktien oder Ihre Aktiennummern) und Verwaltungsdaten (z.B. die HV-Ticket-Nummer, 
Zugangskennung, Zugangspasswort) sowie gegebenenfalls Name, Vorname, Anschrift und E-Mail-
Adresse und Verwaltungsdaten (z.B. die HV-Ticket-Nummer, Zugangskennung, Zugangspasswort) des 
vom jeweiligen Aktionär benannten Aktionärsvertreters. 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf 
Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend „DSGVO“). Danach ist eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, ein Aktienregister 
zu führen und die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um diesen Pflichten 
nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 
unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur 
Hauptversammlung anmelden.

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen lauten:

PERFORMANCE ONE AG
Vorstand



S6, 35
D-68161 Mannheim

Tel.: +49 89 2314141 - 00

E-Mail: vorstand@performance.one

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 
Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur 
Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt 
wurden. Hierbei handelt es sich um Hauptversammlungsdienstleister, Rechtsanwälte oder 
Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für 
die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.

Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, 
die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. Die 
Angaben zu Namensakten werden nicht gelöscht, solange Sie Inhaber der Aktien sind und das 
Teilnehmerverzeichnis der Hautversammlung muss aufgrund von gesetzlichen Vorgaben 2 Jahre lang 
aufbewahrt werden.

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf 
Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten 
Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange 
gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und 
keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das 
Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebener Daten in einem gängigen 
Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an vorstand@performance.one. 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Mannheim, im Juli 2023

PERFORMANCE ONE AG

Der Vorstand


